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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.07.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

das Protokoll zum Vorgespräch zum "Runden Tisch Nettelbeckufer" beschreibt unter Punkt 5 eine 

paritätische Besetzung. Die Aufstellung der Teilnehmer weist hingegen ein ungleiches Verhältnis 

auf. Vielmehr ergibt sich aus der Aufstellung ein Verhältnis von fünf Befürwortern und 3 Gegnern 

hinsichtlich der Straßennamenumbenennung. Bei einer Reduzierung der Vertreter von Decolonize 

um zwei auf einen, würde Parität hergestellt werden. 

 

Es wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

 

1. Aus welchem Grund ist die Besetzung des Runden Tischs hinsichtlich Befürworter und 

Gegner nicht paritätisch, obwohl eine paritätische Besetzung vorgesehen ist?  

2. Warum nehmen drei Mitglieder von Decolonize Erfurt am Runden Tisch Teil, wenn jede 

andere Organisation mit nur einem Vertreter vertreten ist? 

3. Wird die Anzahl der Vertreter von Decolonize Erfurt von drei auf eins reduziert um eine 

paritätische Besetzung herzustellen, wenn ja, bis wann und wenn nein, warum nicht? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

15.07.2022, gez. i. A. xxxxxxxxx    

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion AfD, Herr Erfurth 
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